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1 Einleitung 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht in seiner aktuellen Fassung in § 2 Abs. 4 S. 1 vor, dass im Rahmen der 

Aufstellung oder Änderung der Bauleitpläne für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

BauGB und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt wird, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Dabei 

werden folgende Schutzgüter berücksichtigt: 

¶ Mensch, einschließlich Gesundheit 

¶ Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

¶ Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

¶ Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

¶ die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind nachfolgend gemäß den gesetzlichen Anforderungen nach § 2a 

S. 2 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB festgehalten und bewertet worden. 

In der Umweltprüfung wird, untergliedert in die einzelnen Schutzgüter, zunächst der derzeitige Umwelt-

zustand beschrieben und kurz zusammengefasst. Darauf aufbauend werden mögliche Umweltauswirkun-

ƎŜƴ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α/hн-ŀǊƳŜ {ǘŀƘƭǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴά ŀƭǎ &ƴŘŜǊǳƴƎ bǊΦ т ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αLƴŘǳǎǘπ

riegebiet Saarlouis-wƻŘŜƴά ŘŜǊ YǊŜƛǎǎǘŀŘǘ {ŀŀǊƭƻǳƛǎ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 5ŀ Ŝǎ ǎƛŎƘ ōŜƛ ŘŜƳ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǾƻǊπ

haben um eine gemeindegebietsübergreifende Planung handelt, werden ebenso die Auswirkungen der 

Planung im GeltungsbereƛŎƘ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ bǊΦ тс α/hн-ŀǊƳŜ {ǘŀƘƭǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴά ŘŜǊ {ǘŀŘǘ 5ƛƭƭƛƴƎŜƴ 

beschrieben. In der abschließenden Zusammenfassung werden die wesentlichen Punkte der Umweltprü-

fung für die Kreisstadt Saarlouis aufgeführt und dargestellt.  

Im Parallelverfahren wird durch die Stadt Saarlouis der Flächennutzungsplan geändert. Dies erfolgt über 

die Flächennutzungsplan-¢ŜƛƭŅƴŘŜǊǳƴƎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ α{ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘ /hн-ŀǊƳŜ {ǘŀƘƭǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴά ŘŜǊ YǊŜƛǎπ

stadt Saarlouis. Der Änderungsbereich ist dabei deckungsgleich mit dem Geltungsbereich des Bebauungs-

planes.  

1.1 Anlass und Aufgabenstellung der Umweltprüfung 

Planungsanlass ist die städtebauliche Zielsetzung der Kreisstadt Saarlouis, die planerischen Voraussetzun-

gen für eine Transformation der saarländischen Stahlindustrie hingehend zu einer kohlenstoffdioxidar-

men Produktionsweise zu schaffen und hierdurch einen Beitrag zur Verwirklichung der auch landesplane-

rischen Leitvorstellung eines umfassenden Klimaschutzes zu leisten. Die Bauleitplanung berücksichtigt in 

diesem Zusammenhang auch die Belange der Wirtschaft und der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von 
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Arbeitsplätzen im Saarland. Hierzu sollen Flächen, die unmittelbar an das bestehende Hüttenwerk in Dil-

lingen angrenzen, als Sondergebiete für die CO2-arme Stahlproduktion ausgewiesen werden. Parallel ist 

auch auf den angrenzenden Flächen der Stadt Dillingen eine Festsetzung von Sondergebieten vorgesehen. 

Die Städte Dillingen und Saarlouis sind seit über 300 Jahren Standortgemeinden für die Stahlindustrie, die 

bis heute Grundlage für den kommunalen Wohlstand und die Sicherung mehrerer Tausend Arbeitsplätze 

ist. An dieser industriellen Schwerpunkttradition wollen beide Städte festhalten. Durch den Einsatz von 

Koks im Hochofen entstehen große Mengen an Kohlenstoffdioxidemissionen. Dies bedeutet im Zeitalter 

des Klimawandels und der zu seiner Bekämpfung bzw. Anpassung gebotenen Maßnahmen, die sich auch 

in gesetzlichen Planungs- und Berücksichtigungspflichten (etwa § 13 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), § 1 

Abs. 5 BauGB) niedergeschlagen haben, eine notwendige Transformation der industriellen Herstellungs-

prozesse zur CO2-Neutralität auch im Stahlbereich. Die Stadt Saarlouis stellt sich den damit verbundenen 

Herausforderungen und will ihrer entsprechenden Verantwortung gerecht werden. Zu diesem Zweck ist 

eine städtebauliche Weiterentwicklung geplant, um eine Transformation der ansässigen Stahlindustrie zu 

ermöglichen.  

Damit will die Stadt Saarlouis zugleich einen Beitrag zur Fortentwicklung und Profilierung gewerblich-in-

dustrieller Technologiestandorte im System landesweiter und kommunaler Flächenangebote leisten. Die 

Standortattraktivität in der Saar-Lor-Lux-Region soll damit erhöht werden. Zugleich wird dadurch die Ener-

giewende in der Industrie als wesentliches Element des globalen Klimaschutzes und der regionalen Klima-

anpassung auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen gefördert.  

Darüber hinaus ist die Stadt im Rahmen ihrer städtebaulichen Ordnung insbesondere auch der Umwelt-

vorsorge verpflichtet. Dem kommt sie u.a. durch die Gliederung und Gestaltung des Plangebietes unter 

Berücksichtigung der Nähe zu besonders schützenswerten Siedlungsteilen mit spezifischen Regelungen 

zur Bewältigung einer bestehenden Gemengelage nach. 

 

Vorgaben des europäischen Klimaschutzes als Grundlage interkommunal abgestimmter Bauleitplanun-
gen der Städte Dillingen und Saarlouis 

Auf Basis des Übereinkommens von Paris wurden im europäischen Klimagesetz (Verordnung (EU) 

2021/1119) die Klimaschutzziele der Union festgelegt. Danach gilt als verbindliche Klimazielvorgabe bis 

2030 die Senkung der Nettotreibhausgasemissionen der Union um mindestens 55 % gegenüber dem 

Stand von 1990. Die Klimaneutralität der Union soll bis 2050 erreicht werden. Mit dem deutschen Klima-

schutzgesetz wurden noch ambitioniertere nationale Klimaschutzziele festgelegt. 

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12.12.2019 (BGBI. I S. 2513), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 18.8.2021 (BGBI. I S. 3905), verpflichtet Deutschland unter Berücksichtigung internati-
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onaler Vereinbarungen (u. a. Pariser Klimaabkommen et. al.) auf einen verbindlichen Pfad zur Treibhaus-

gas-Neutralität, der alle Wirtschaftsbereiche, das Verkehrswesen und den Wohnungsbestand bzw. das 

Siedlungswesen umfasst. Gleichermaßen sieht das Saarländische Klimaschutzgesetz (SKSG) vom 

12.7.2023 (Amtsblatt I 2023, 620) die Erreichung von Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 vor. Die Min-

derungsbeiträge aus dem europäischen System für den Handel mit Treibhausgas-Emissionszertifikaten 

finden dabei entsprechende Berücksichtigung. 

Mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 24.3.2021 (Az.: 1 BvR 2656/18) hat das Gericht Bun-

destag und Bundesregierung verpflichtet, aktiv dem Klimawandel vorzubeugen, so dass es in Zukunft nicht 

zu unverhältnismäßigen Einschränkungen der Freiheitsgrundrechte der heute jüngeren Menschen 

kommt. Mit dem Klimaschutzgesetz des Bundes (KSG) und dem Saarländischen Klimaschutzgesetz (SKSG) 

wird den besonderen Herausforderungen, die mit dem Klimawandel verbunden sind, begegnet. Für die 

Bauleitplanung ist eine solche Verpflichtung in § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB normiert.  

Die AG der Dillinger Hüttenwerke (im Folgenden Dillinger Hütte) betreibt ein Hüttenwerk, dessen in über 

300 Jahren gewachsenes Werkareal in den Gemeindegebieten von Dillingen und Saarlouis liegt. Das Werk 

ist der einzige Produktionsstandort von Roheisen im Saarland. In den Hochöfen auf dem Werksgelände 

werden jährlich bis zu 5 Mio. t Roheisen produziert; davon werden etwa 2,5 Mio. t im Stahlwerk der AG 

zu Rohstahl veredelt.  

Die Dillinger Hütte will vor dem eingangs geschilderten Hintergrund die notwendige Transformation ein-

leiten. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen der Stahlproduktion in der Region bis 2030 um 55 % und bis 

2045 um 80 % zu reduzieren, um damit einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der europäischen und 

nationalen Klimaschutzziele zu leisten. Im Rahmen dieser Dekarbonisierung sollen die produzierten Stahl-

mengen und Stahlqualitäten möglichst gleichbleiben, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitsplätze 

zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zur Zielerreichung ist die Errichtung neuer Anlagentechnik, insbe-

sondere durch eine Direktreduktionsanlage (DRI) und einen Elektrolichtbogenofen (EAF) mit dazugehöri-

gen Neben- und Infrastruktureinrichtungen, mit einem Investitionsvolumen von insgesamt ca. 3,5 Mrd. 

Euro erforderlich. 

Die entsprechende CO2-arme Stahlproduktion soll im unmittelbaren Anschluss an das bestehende Werk 

durch Erweiterungen im Osten und Süden errichtet und betrieben werden. Die derzeit überwiegend 

brachliegenden ehemaligen Waldflächen sind umzäunt und stehen im Eigentum der Dillinger Hütte. Von 

ihrer Lage unmittelbar im Anschluss an das bestehende Hüttenwerk und von ihrer Dimension her sind sie 

geeignet, die geplanten neuen Anlagen aufzunehmen. Die beiden Städte Dillingen und Saarlouis haben 

sich ς im Einklang mit den Zielen der Hütte ς entschlossen, die aus städtebaulichen Gründen erforderliche 

Transformation durch Einleitung der notwendigen bauleitplanerischen Verfahren zur Überplanung der 

Flächen zu prüfen. 
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1.2 Darstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte der Bebauungspläne 

1.2.1 Lage und Kurzcharakterisierung des Raumes 

Das Plangebiet liegt am nördlichen bzw. nordwestlichen Rand des Saarlouiser Stadtgebietes im Bereich 

Roden unmittelbar an der Grenze zum Stadtgebiet der Stadt Dillingen.  

½ǳǊ ōŀǳǇƭŀƴǳƴƎǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜƴ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǇǊƻȊŜǎǎŜǎ ŘŜǊ 5ƛƭƭƛƴƎŜǊ IǸǘǘŜ Ƙƛƴ Ȋǳ αƎǊǸƴŜƳ 

{ǘŀƘƭά όα/hн-ŀǊƳŜ {ǘŀƘƭǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴάύ ōŜŘŀǊŦ Ŝǎ ŘŜǊ тΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αLƴŘǳǎǘǊƛŜƎŜōƛŜǘ 

Saarlouis-wƻŘŜƴά ŦǸǊ ŘŜƴ ǊŅǳƳƭƛŎƘŜƴ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ Ǿƻƴ ŎŀΦ нл ƘŀΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ōŜŘŀǊŦ Ŝǎ ŘŜǊ !ǳŦπ

stellung eines inhaltlich weitgehend korrespondierenden und interkommunal abgestimmten Bebauungs-

planes im Dillinger Stadtgebiet in der Größenordnung ca. 26 ha. Nachfolgend wird bezugnehmend auf 

ōŜƛŘŜ tƭŀƴƎŜōƛŜǘŜ Ǿƻƴ αtǊƻƧŜƪǘƎŜōƛŜǘά ƎŜǎǇǊƻŎƘŜƴΦ 

Das Projektgebiet befindet sich auf dem gemeindegebietsübergreifenden Betriebsgelände der Dillinger 

Hütte in Verlängerung der bestehenden Hallen des Stahlwerks nach Osten. Der westliche Teil liegt im 

Bereich der Gemarkung Dillingen Flur 2 und der östliche Teil im Bereich der Gemarkung Diefflen Flur 8 

und 9. Weitere Teile liegen auf dem Gemeindegebiet von Saarlouis in der Gemarkung Roden Flur 1. Das 

Projektgebiet wird im Norden räumlich durch das bestehende Grobblechwalzwerk II und die Prims sowie 

im Westen durch das bestehende Stahlwerk der Dillinger Hütte begrenzt. Südlich grenzt die 

Schlackenhalde der Dillinger Hütte, das Gelände der Backes AG sowie das Gelände der Ford-Werke GmbH 

Saarlouis an. Im nord- und südöstlichen Bereich reicht das Projektgebiet etwas über den vollbetonierten 

Entwässerungsgraben der Ford-²ŜǊƪŜ DƳōI όαCƻǊŘƎǊŀōŜƴάύ ƘƛƴŀǳǎΦ  

Insgesamt ist das Projektgebiet nordwestlich, westlich und südlich von gewerblich-industriellen Nutzun-

gen umgeben. In östlicher Richtung finden sich aktuell unbebaute Flächen in der direkten Umgebung des 

Projekts. Allerdings beabsichtigt die Amprion GmbH auf weiter östlich gelegenen Flächen außerhalb des 

Werksgeländes eine neue Umspannanlage zu errichten. Nördlich des Werksgeländes und des Projektge-

bietes befinden sich weitere industrielle Nutzungen (u.a. in Form des Kieswerks der Fa. Rupp) sowie auf 

der gegenüberliegenden Seite der L143 ganz überwiegend Wohnnutzung.   

Die Flächen im Projektgebiet befinden sich mit Ausnahme einzelner Bahnflächen auf Saarlouiser Stadtge-

biet im privaten Eigentum der Dillinger Hütte. Der Standort für das geplante Transformationsvorhaben ist 

werksintern östlich und südlich der Bestandsanlagen günstig gelegen. 
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Abbildung 1Υ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘƎŜōƛŜǘŜǎ Ƴƛǘ ŘŜƴ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜƴ ŘŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŅƴŜ α{ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘ /hн-arme Stahl-

ǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴά ǳƴŘ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜƎǊŜƴȊŜ όvǳŜƭƭŜ [ǳŦǘōƛƭŘΥ {I{Σ ōŜŀǊōŜƛǘŜǘ Ǿƻƴ CLw¦ ƳōIύ 

 

Das Projektgebiet lässt sich ς unabhängig von den Geltungsbereichsgrenzen der beiden Bebauungspläne 

ς grob in zwei Teilbereiche untergliedern. Der westliche Bereich ist bereits aktuell stark anthropogen ge-

prägt und wird industriell genutzt. Der östliche Bereich stellt sich überwiegend als Brachfläche einer ehe-

maligen Waldfläche dar. Eine Nutzung findet in diesem Bereich durch eine Schienenstrecke sowie interne 

Verkehrswege statt.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt, im Unterschied zum Luftbild in Abbildung 1, das Projektgebiet nach 

Durchführung der Waldumwandlung.  
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Abbildung 2: Projektgebiet nach erfolgter Waldumwandlung (Quelle: Dillinger Hütte, Aufnahme vom 18.03.2024) 

 

Die Umgebung des Projektgebietes ist sehr heterogen ausgeprägt. Westlich, nordwestlich und südlich des 

Projektgebietes befinden sich weitere Gewerbe- und Industrieflächen sowie die Schlackenhalde der Dil-

linger Hütte. Nordöstlich befinden sich kleinere landwirtschaftliche Flächen sowie gewerblich genutzte 

Flächen. Daran anschließend befindet sich der Dillinger Ortsteil Diefflen.   

1.2.2 Standorte, Art und Umfang des geplanten Projekts 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisie-

rung einer CO2-armen Stahlproduktion im Saarland geschaffen werden.  

Derzeit wird im Saarland Stahl über den Einsatz von Koks im Hochofen hergestellt. Hierbei entstehen 

große Mengen an Kohlenstoffdioxidemissionen. Planerisch soll die Möglichkeit geschaffen werden, eine 

CO2-arme Stahlproduktion zu errichten und zu betreiben. Diese kann durch den Einsatz von Direktreduk-

tionsanlagen (DRI) und Elektrolichtbogenöfen (EAF) mit dazugehörigen Neben- und Infrastruktureinrich-

tungen erfolgen. 

Gasbasierte Direktreduktionsverfahren sind Verfahren zur Reduktion von Eisenerzen bzw. Eisenträgern 

zu festem metallischem Eisen mit Hilfe von Erdgas und/oder Wasserstoff als Reduktionsmittel. Der in Di-
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rektreduktionsanlagen hergestellte Eisenschwamm wird typischerweise im Anschluss in Elektrolichtboge-

nöfen gemeinsam mit Schrott zu Rohstahl eingeschmolzen. Der so erzeugte Rohstahl wird insbesondere 

durch Gießen, Schneiden in Brammen und Walzen weiterverarbeitet. Hüttenwerke zur CO2-armen Stahl-

produktion benötigen daneben typischerweise Anlagen zur Lagerung und Be- und Entladung sowie ggf. 

Bearbeitung der erforderlichen Einsatzstoffe und Zwischenprodukte wie Schrott, Eisenerzpellets, Eisen-

schwamm und Brammen sowie Schlacke. Hinzu kommen diverse Nebeneinrichtungen, wie z. B. Anlagen 

zur Versorgung mit elektrischer Energie und zur Ver- und Entsorgung von Wasser sowie Bandanlagen.  

Die Errichtung und der Betrieb der vorgenannten Anlagen bedürfen einer Genehmigung nach §§ 4, 6 

BImSchG. Sie unterfallen als Anlagen der 4. BImSchV. Voraussetzung für ihre Anlagenzulassung ist auch 

eine Zulassungsfähigkeit nach dem Baugesetzbuch, hier auf Grundlage mehrerer qualifizierter 

Bebauungspläne gemäß § 30 Abs. 1 BauGB. 

Insoweit ist die kommunale Planungshoheit der Städte Dillingen und Saarlouis betroffen. Wegen der Lage 

des Projektgebietes auf den Gemeindegebieten der beiden Städte ist die Aufstellung von zwei Bebauungs-

plänen gemäß §§ 8 ff. BauGB mit hoher inhaltlicher Verknüpfung nach Maßgabe eines übergreifenden 

gemeinsamen Plankonzeptes in zeitlich und inhaltlich abgestimmten Verfahrensgängen erforderlich.  

Die Bauleitplanung der beiden Städte berücksichtigt insoweit die technische Anlagenkonzeption der Dil-

linger Hütte dahingehend, dass wesentliche Prinzipien typologisch städtebaulich durch den Festsetzungs-

katalog der Bauleitplanung allgemeinverbindlich getroffen werden. Es handelt sich bei den beiden Bebau-

ungsplänen jeweils um einen projektbezogenen Angebotsbebauungsplan. Eine vorhabenbezogene Be-

bauungsplanung gemäß § 12 BauGB scheidet ς wegen möglicher technisch unterschiedlicher Anlagenkon-

zeptionen (Midrex bzw. HYL Energiron ZR-Verfahren und deren jeweils unterschiedlichen räumlichen Kon-

figurationen) aus. Die Dillinger Hütte hat zudem keinen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanverfahrens gestellt; eine Gemeinde kann einen solchen Antrag auch nicht erzwingen. Die 

Bildung eines Planungsverbandes gem. § 205 BauGB ist politisch nicht gewollt und scheidet aufgrund von 

Praktikabilitäts- und Effizienzgründen auch aus. Aufgrund der Dringlichkeit der Umsetzung des Transfor-

mationsprozesses hätten die dafür notwendigen Schritte auch nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit 

ƎŜƭŜƛǎǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ 9ƛƴ tƭŀƴǳƴƎǎǾŜǊōŀƴŘ ƛǎǘ ƳŀƴƎŜƭǎ ŜƛƴŜǎ αƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎά ƘƛŜǊ 

rechtlich auch nicht geboten. 

Die jeweilige kommunale Bauleitplanung ihrerseits bildet die planungsrechtliche Grundlage für 

Zulassungsentscheidungen einzelner Anlagen, Bauten und Einrichtungen gemäß BImSchG. 

Die Stadt Dillingen und die Kreisstadt Saarlouis haben zur Sicherstellung einer gemeindegebietsübergrei-

fenden gesamthaften Entwicklung sich regelmäßig über die Planungserfordernisse und Vorgehensweisen 

abgestimmt. Den beiden Städten ist bewusst, dass sich das Transformationsvorhaben der Dillinger Hütte 
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nur durch eine übergreifende, interkommunal eng verzahnte und inhaltlich wie verfahrensrechtlich abge-

stimmte Planung realisieren lässt, auch wenn dies durch rechtlich eigenständige Bauleitplanungen erfolgt. 

Die in diesem Zusammenhang erstellten Fachgutachten, Planungen und Begutachtungen betrachten in 

ihren Bestandsaufnahmen, Analysen und Konzepten jeweils das gesamte Projektgebiet, also die in Rede 

stehenden Geltungsbereiche der beiden Bebauungspläne der Stadt Dillingen und der Kreisstadt Saarlouis 

in einem Umfang von insgesamt rund ca. 46 ha. Hintergrund ist, dass für die Umsetzung des Transforma-

tionsvorhabens Planungsrecht im Bereich beider Kommunen erforderlich ist und damit die planbedingten 

Auswirkungen nur in Summe wirken können. Ergänzend werden die Auswirkungen für die jeweilige Stadt 

ς sofern sich Differenzen ergeben ς nochmals differenziert betrachtet.  

Mit Blick auf berücksichtigungsbedürftige erhebliche Umweltauswirkungen werden zudem alle relevan-

ten Einwirkungsräume und Bestandsflächen im Umfeld betrachtet. Dabei sind auch die Auswirkungen auf 

die Fläche des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 76 der Stadt Dillingen zu betrachten. Et-

waige Vorbelastungen der Schutzgüter werden, soweit maßgeblich, ebenfalls berücksichtigt. Im Hinblick 

ŀǳŦ ŘƛŜ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴŘŜƴ ¦ƳǿŜƭǘŀǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ǿǳǊŘŜ ǎŎƘǳǘȊƎǳǘōŜȊƻƎŜƴ Ŝƛƴ ƧŜǿŜƛƭǎ αDǊǀǖǘŜǊ !ƴȊǳƴŜƘπ

mender Planungsfaƭƭά όD!tύ ƴŀŎƘ aŀǖƎŀōŜ ǊŜŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜǊΣ ƪƻƴǎŜǊǾŀǘƛǾ ŀōŘŜŎƪŜƴŘŜǊ ²ƻǊǎǘ-Case-Nutzungs-

szenarien definiert. 

 

Medienerschließung  

Für die Brauchversorgung des Projektgebietes ist eine neue Wasserentnahmestelle aus der Saar geplant. 

Die Versorgung des Projektgebietes mit einer ausreichenden Menge Trinkwasser ist durch private Trink-

wassergewinnungsbrunnen auf dem Bestandsareal des Hüttenwerks und über interne Leitungen sicher-

gestellt. Für die Löschwasserversorgung soll ebenfalls auf das bestehende Netz des Hüttenwerks zurück-

gegriffen werden. Dies ist vertraglich zwischen dem Nutzer und dem Hüttenwerk sowie vorlaufend zwi-

schen der Dillinger Hütte und den Städten zu sichern.  

Die Gasversorgung besonders mit Erdgas soll über neu zu errichtende (betriebliche) Versorgungsanlagen 

erfolgen, die an vorhandene Übertragungsnetzte im Umfeld angebunden werden. Zukünftig ist auch eine 

Nutzung von Wasserstoff geplant, wobei das entsprechende überörtliche Versorgungsnetz zum aktuellen 

Zeitpunkt noch nicht gewährleistet werden kann.  

Zur Versorgung der geplanten Industrieanlagen mit elektrischer Energie ist der Ausbau des örtlichen 

Stromnetzes geplant. Östlich des Projektgebietes plant die Amprion GmbH aktuell die Errichtung eines 

neuen Umspannwerks zur Sicherstellung eines leistungsstarken und verlässlichen Stromnetzes. Zusätzlich 

werden im Bebauungsplan allgemein Anlagen zur elektronischen Versorgung zugelassen. 
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1.2.3 Bedarf an Grund und Boden 

Für das Plangebiet besteht aktuell ein Bebauungsplan. Dieser setzt für den gesamten Geltungsbereich ein 

Industriegebiet fest.   

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 20 ha, wobei das gesamte Projektgebiet zusammen mit der Stadt 

Dillingen insgesamt eine Größe von rund 46 ha aufweist.  

Das westliche Plangebiet stellt sich im Bestand als überwiegend versiegelt oder teilversiegelt dar. Der 

nordöstliche Bereich beinhaltet größere Brach- und Grünflächen. Eine Versiegelung liegt in diesem Be-

reich durch Fahrwege und Gleiskörper vor. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Ausweisung von zwei zusammen rund 18,5 ha 

großen Sonstigen Sondergebieten mit einer GRZ zwischen 0,8 bis 1,0 angestrebt. Darüber hinaus sieht der 

Bebauungsplan die Festsetzung einer rund 0,45 ha großen privaten Grünfläche, von Flächen für Bahnan-

lagen (0,78 ha) sowie von Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung (0,56 ha) vor. Der zulässige 

Versiegelungsgrad des Plangebietes würde sich damit auf rund 81 % der Gesamtfläche erstrecken. Daraus 

ergibt sich folgende Berechnung des Bedarfs an Grund und Boden:  

Tabelle 1: Bedarf an Grund und Boden 

 Realbestand [m²] Planung [m²] 

Versiegelte Fläche 7.700 164.600 

Teilverseigelte Fläche 87.200 7.900 

Unversiegelte Fläche 107.300 29.700 

 

Für die Umsetzung des geplanten Transformationsvorhabens im gesamten Projektgebiet entstehen wei-

tere Flächenbedarfe auf Dillinger Stadtgebiet.  

2 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

Als Ziele des Umweltschutzes werden die einschlägigen Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Er-

lasse, Verwaltungsvorschriften und Technischen Anleitungen zugrunde gelegt, die für die jeweiligen 

Schutzgüter im Bauleitplanverfahren anzuwenden sind. 

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden die Belange des Umweltschutzes benannt, die im Rahmen der Umwelt-

prüfung und der Eingriffsregelung als Schutzgüter zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind. 

Des Weiteren sind folgende Rechtsgrundlagen im Baugesetzbuch von zentraler Bedeutung für die Um-

weltprüfung: 

¶ § 1a ς Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, inklusive der Eingriffsregelung 
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¶ § 2 Abs. 4 ς Umweltprüfung 

¶ § 2a ς Umweltbericht 

¶ §§ 3, 4 ς Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

¶ § 4c ς Überwachung 

¶ Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a ς Inhalt des Umweltberichts 

Folgende Vorschriften im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind von zentraler Bedeutung für die Um-

weltprüfung: 

¶ § 1 ς Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

¶ §§ 15 ff. ς Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

¶ § 44 ς Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

¶ § 45 ς Ausnahmen 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten in Fachgesetzen sowie in Fachplänen fest-

gelegten relevanten Ziele des Umweltschutzes. Für die Umweltprüfung nach Baugesetzbuch ist der Kata-

log der Umweltbelange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 maßgebend. 

 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere und 

Pflanzen 

Bundesnaturschutzge-

setz/Saarländisches 

Naturschutzgesetz 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als 

Grundlage für das Leben und die Gesundheit des Menschen auch in 

Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass 

¶ die biologische Vielfalt 

¶ die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ein-

schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-

zungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

¶ die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert 

von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent-

wicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur 

und Landschaft. 

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 

Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege zu berücksichtigen; insbesondere die Auswirkungen auf 

Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt (§ 1a 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB). 
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Boden Bundesbodenschutzge-

setz/saarländisches Bo-

denschutzgesetz 

Ziele des BBodSchG sind 

¶ der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen 

im Naturhaushalt, insbesondere als  

- Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere, Pflanzen 

und Bodenorganismen, 

- Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und 

Nährstoffkreisläufen, 

- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Ein-

wirkungen (Grundwasserschutz), 

- Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 

- Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, 

Standort für land- und forstwirtschaftliche sowie sonstige 

wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- 

und Entsorgung, 

¶ Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Boden-

veränderung, 

¶ die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen 

und Altlasten. 

Fläche Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innen-

entwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Bö-

den (§ 1a Abs. 2 BauGB). 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Le-

bensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

sowie als nutzbares Gut und deren Bewirtschaftung zum Wohl der All-

gemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen 

ihrer ökologischen Funktionen. 

Schutz vor Überschwemmungen und Einwirkungen durch Hochwas-

serereignisse, zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie die Ver-

meidung erheblicher Sachschäden. 

Saarländisches Wasser-

gesetz  

Niederschlagswasser soll von den Grundstückseigentümern oder den 

dinglich Nutzungsberechtigten vor Ort genutzt, versickert, verrieselt 

oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden, wenn dies 

ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist und 

nicht auf Grund der kommunalen Abwassersatzung der Gemeinde 

vorbehalten ist (§ 49a SWG). 

Klima Baugesetzbuch Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnah-

men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, 

die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen 
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Fassung zur Offenlage gem. §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB 

 

ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Zur Pumpstation 1, 42781 Haan, Tel: 02129/566209-0, mail@isr-planung.de 

werden (§ 1a Abs. 5 BauGB). 

Bundes-Klimaschutzge-

setz / Saarländisches 

Klimaschutzgesetz 

Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Ent-

scheidungen den Zweck des Bundes-Klimaschutzgesetzes und die zu 

seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen (§ 13 Abs. 1 

Satz 1 KSG). 

Die Belange des Klimaschutzes sind bei allem Handeln öffentlicher 

Stellen zu berücksichtigen (§ 10 Abs. 2 SKSG).  

Luft Bundesimmissions-

schutzgesetz 

Schutz der Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Was-

sers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entste-

hens von schädlichen Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche 

Nachteile und Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbar-

schaft durch Luftverunreinigungen). 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Um-

welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge 

zur Erziehung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

Landschaft Bundesnaturschutzge-

setz / Saarländisches 

Naturschutzgesetz 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggfs. Wiederherstellung der Land-

schaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des 

Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 

besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung 

der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von 

Natur und Landschaft.  

Mensch Bundesimmissions-

schutzgesetz, 39. Bun-

des-Immissionsschutz-

Verordnung, TA Lärm &  

DIN 18005 

Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie 

Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von schädlichen Umweltein-

wirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen für die 

Allgemeinheit oder die Nachbarschaft durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 

Umwelteinwirkungen)Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhält-

nisse für die Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwen-

dig, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch 

durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -

minderung bewirkt werden soll. 

Kultur- und 

Sachgüter 

Baugesetzbuch, 

saarländisches Denk-

malschutzgesetz  

Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor negativen Einflüs-

sen, Überbauung etc. 

 

 

Die gesetzliche Grundlage für die Wahrung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 

Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsermittlung bildet das BNatSchG in Verbindung mit dem 

BauGB.  




























































































































































































